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§ 15 NÖ EEG 2012
Datenbereitstellung

 NÖ EEG 2012 - NÖ Energieeffizienzgesetz 2012

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 15.07.2020

(1) Energieverteiler bzw. Energieverteilerinnen, Verteilernetzbetreiber bzw. Verteilernetzbetreiberinnen und

Energieeinzelhandelsunternehmen – ausgenommen Kleinversorger, kleine Verteilernetzbetreiber, kleine

Energieeinzelhandelsunternehmen und Strom- und/oder Erdgaseinzelhandelsunternehmen – müssen auf Ersuchen

der Landesregierung – höchstens einmal pro Jahr – aggregierte statistische Daten über ihre Endverbraucher bzw.

Endverbraucherinnen bereitstellen, um

- Energieeffizienzprogramme gestalten und durchführen und

- Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen fördern und überwachen

zu können.

Dem Ersuchen ist binnen drei Monaten nach Einlangen zu entsprechen. Über begründetes Ersuchen kann die Frist

angemessen verlängert werden.

(2) Die Daten können vergangenheitsbezogene Informationen umfassen und müssen aktuelle Informationen zu

Verbrauch der Endverbraucher bzw. der Endverbraucherinnen und gegebenenfalls Lastpro<len,

Kundensegmentierung und Kundenstandorten umfassen, wobei die Integrität und Vertraulichkeit von Angaben

privaten Charakters bzw. von schützenswerten Geschäftsinformationen unter Beachtung des geltenden

Gemeinschaftsrechts zu wahren ist.

(3) Energieverteiler bzw. Energieverteilerinnen, Verteilernetzbetreiber bzw. Verteilernetzbetreiberinnen und

Energieeinzelhandelsunternehmen – ausgenommen Kleinversorger, kleine Verteilernetzbetreiber und kleine

Energieeinzelhandelsunternehmen – müssen alle Maßnahmen unterlassen, die

- die Nachfrage nach Energiedienstleistungen und anderen Energiee?zienzmaßnahmen und deren Erbringung bzw.

Durchführung behindern oder

- die Entwicklung von Märkten für Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen beeinträchtigen

könnten.

In Kraft seit 01.05.2012 bis 31.12.9999
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